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Sprechzeiten 

Montag bis Freitag: 7:45 – 12:00 Uhr 

Montag: 13:00 – 16:00 Uhr  

Dienstag: 13:00 – 16:00 Uhr nur KFZ­Zulassung 

Donnerstag: 13:00 – 17:00 Uhr 

Schalterschluss in der  

Zulassungsstelle eine halbe  

Stunde vor Ende der Sprechzeit. 

 

 

 

Gemeinde Steinach 

Am Sportzentrum 1 

94377 Steinach 

Straubing, 11.09.2025 

Bauverwaltung 

AZ: 23-610-BP-2025-87 

23-610-BP-2025-88 

23-610-BP-2025-89 

Ihr Ansprechpartner 

H. Bergmaier 

Zimmer B.229 

Tel. 09421/973-255 

Fax 09421/973-252 

bergmaier.walter@landkreis-straubing-bogen.de 

Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB); 

Änderung des Bebauungs- und Grünordnungsplanes Kellerberg West I durch Deckblatt Nr. 6 

Änderung des Flächennutzungsplanes durch Deckblatt Nr. 44 

Änderung des Landschaftsplanes durch Deckblatt Nr. 20 

1. Beteiligung 

 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

zu o. g. Bauleitplanung, jeweils in der Fassung vom 31.07.2025 wird wie folgt Stellung genom-

men: 

 

1. Städtebauliche Belange: 
 

Zum Bebauungsplan-Entwurf 

 

Aus städtebaulicher Sicht bestehen keine Einwände. 

 

Hinweis zu Ziffer 2.4.2 und 2.4.4 der textlichen Festsetzungen: 

 

Die unmittelbar zulässige Ausbildung von Stützmauern an der Grenze führt im Regelfall auch 

zu Auffüllungen bis zur Grenze, was Ziffer 2.4.2 widersprechen würde. Die beiden Festsetzun-

gen sollten in Einklang gebracht werden. 

 

Zum Flächennutzungsplan- und Landschaftsplan-Deckblatt-Entwurf 

 

Aus städtebaulicher Sicht bestehen keine Einwände. 

 

 

2. Belange der Wasserwirtschaft und wasserrechtliche Beurteilung: 
 

1. Der Planungsbereich liegt weder in einem festgesetzten, vorläufig gesicherten oder er-
mittelten Überschwemmungsgebiet noch in einem wassersensiblen Bereich. 
 

http://www.landkreis-straubing-bogen.de/
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2. Die Benutzung eines Gewässers (§ 9 WHG) bedarf grundsätzlich der wasserrechtlichen 
Erlaubnis oder der Bewilligung (§ 8 Abs. 1 Satz 1 WHG). 
 
Für die Einleitung des Niederschlagswassers sind die Bestimmungen der Nieder-
schlagswasserfreistellungsverordnung – NWFreiV – vom 01.01.2000, zuletzt geändert 
durch § 1 Nr. 367 der Verordnung vom 22. Juli 2014 (GVBl. S. 286) und der Technischen 
Regeln zum schadlosen Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser in das 
Grundwasser (TRENGW) vom 17.12.2008 oder in Oberflächengewässer (TRENOG) 
vom 17.12.2008 zu beachten. 
 
Falls die Voraussetzungen der NWFreiV i. V. m. der TRENGW und der TRENOG nicht 
vorliegen, ist für das Einleiten von gesammelten Niederschlagswasser in ein Gewässer 
rechtzeitig vorher beim Landratsamt Straubing-Bogen die Erteilung einer wasserrechtli-
chen Gestattung zu beantragen.  
 
Der Umfang der Antragsunterlagen muss den Anforderungen der Verordnung über 
Pläne und Beilagen in wasserrechtlichen Verfahren (WPBV) entsprechen. 
 
Für den Fall, dass die Ableitung über ein bereits bestehendes Regenrückhaltebecken 
geschieht, ist dessen Aufnahmekapazität (DWA-Arbeitsblatt A 117) nachzuweisen. 
 

3. Der natürliche Ablauf wild abfließenden Wassers darf gemäß § 37 WHG nicht nachteilig 
für anliegende Grundstücke verändert werden. 
 

4. Für eine Bauwasserhaltung ist eine wasserrechtliche Gestattung erforderlich. Einzelhei-
ten sind rechtzeitig vorher mit dem Landratsamt Straubing-Bogen, Sachgebiet Wasser-
recht, Frau Harbeintner (Tel.: 09421/973-264), abzusprechen. 
 

5. Für den Betrieb von Grundwasserwärmepumpen ist eine wasserrechtliche Gestattung 
erforderlich. Einzelheiten sind rechtzeitig vorher mit dem Landratsamt Straubing-Bogen, 
Sachgebiet Wasserrecht, Frau Harbeintner (Tel.: 09421/973-264), abzusprechen. 
 

6. Im Übrigen wird auf die Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamtes Deggendorf vom 
21.08.2025, Az.: 2-4622-SR-190-29498/2025, insbesondere wegen der Nrn. 1, 3 und 4 
verwiesen. 

 

 

3. Belange des Immissionsschutzes: 
 

Der Geltungsbereich ist Verkehrslärm durch die westlich gelegene Steinbruchstraße ausge-

setzt. Die Steinbruchstraße dient als Zufahrt für den Steinbruch der Fa. SSR Mineralgestein 

und das Asphaltmischwerk der Fa. Steicher. Durch das Deckblatt wird das bestehende Wohn-

gebiet in Richtung Westen erweitert. 

Die neuen Parzellen stellen einen maßgeblichen Immissionsort für den anlagenbezogenen 

Fahrverkehr der beiden genehmigten Anlagen dar. Aus den immissionsschutzrechtlichen Ge-

nehmigungsverfahren des Steinbruchs und der Asphaltmischanlage sind die aus dem geneh-

migten Betriebumfang max. resultierenden Fahrbewegungen bekannt. 

Eine überschlägige Berechnung durch den technischen Umweltschutz ergab, dass an den 

Baugrenzen der zusätzlichen Parzellen die Orientierungswerte für Verkehrslärm nach DIN 

18005 Beibl. 1 noch eingehalten werden können. Für den Fall, dass durch die Erweiterung des 

Wohngebiets das nun angrenzende Wohnhaus Riedstraße 11 zukünftig faktisch dem Wohn-

gebiet zurechnen ist, wurde auch für diesen Immissionsort der Schutzanspruch eines allge-

meinen Wohngebietes zugrunde gelegt. Auch an diesem Immissionsort ist weiterhin eine 
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knappe Einhaltung des Orientierungswertes gegeben. Durch die Bauleitplanung werden daher 

die vorhandenen Anlagen nicht in ihrem genehmigten Betriebsumfang eingeschränkt. 

 

Aus Sicht des Immissionsschutzes bestehen keine Bedenken gegen die Planung. 

 

 

4. Naturschutzfachliche Belange: 
 
Aus naturschutzfachlicher Sicht besteht grundsätzlich Einverständnis mit dem Vorhaben als sol-

ches, allerdings müssen bzgl. der Unterlagen folgende Einwände erhoben werden: 

 

1. Abhandlung der Eingriffsregelung 

Die Abhandlung der Eingriffsregelung und die Anwendung der vereinfachten Vorgehensweise 

können aus naturschutzfachlicher Sicht nicht akzeptiert werden. Laut den Unterlagen handele 

es sich beim Vorhabengebiet um eine intensiv genutzte Ackerfläche. Aus dem aktuellen Luftbild 

(Befliegung Sommer 2024) geht jedoch hervor, dass die Fläche zumindest bis zu diesem Zeit-

punkt als strukturreicher Garten mit Grabeland, Hühnerstall, einigen Gehölzen und Kopfweiden-

hecke genutzt worden ist (siehe Abb. 1-3). 

 
Abb. 1: Aktuelles Luftbild (Befliegung 2024) zeigt strukturreiche Gartennutzung des Vorhabengebiets und 

diverse Gehölzstrukturen (Auszug aus dem BayernAtlas). 
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Abb. 2: Blick auf das Vorhabengebiet mit zurückgeschnittenen Kopfweiden (Blickrichtung Nordwesten, 

Quelle: Google Street View). 

 
Abb. 3: Blick auf das Vorhabengebiet mit Kopfweidenhecke im Austrieb, weiteren Gehölzstrukturen sowie 

Grabland im Norden (Blickrichtung Südwesten, Quelle: Apple Karten). 
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Offenbar wurden diese Strukturen bereits in Vorbereitung des Vorhabens vollständig beseitigt. 

Dabei wurden alle Gehölze vollständig entfernt und das Grünland umgebrochen. Dieser kom-

pensationspflichtige Eingriff wurde nicht anderweitig bilanziert und kompensiert. Aus hiesiger 

Sicht ist daher der Zustand vor dem Eingriff als Ausgangszustand für das Vorhaben anzusetzen.  

 

Die Eingriffsbilanzierung ist entsprechend zu überarbeiten. 

 

Dies gilt für alle Unterlagen (die Abhandlung der Eingriffsregelung in der Begründung mit Um-

weltbericht zum Landschaftsplan- und zum Flächennutzungsplan-Deckblatt stimmen aktuell 

nicht mit dem Bebauungsplan überein). 

 

Hinweis: 

Der Ausgangszustand „intensiv genutzte Ackerfläche“ (BNT A11) kann auch deshalb nicht ak-

zeptiert werden, da auf der Fläche augenscheinlich kein intensiver Ackerbau betrieben wird. 

Vielmehr handelt es sich um eine Brachfläche (siehe Abb. 4). 

 

 
Abb. 4: Das Vorhabengebiet in Blickrichtung Südwesten (eigene Aufnahme vom 05.09.2025). 

 

2. Spezieller Artenschutz 

Die artenschutzrechtliche Kurzbetrachtung in den Unterlagen kann akzeptiert werden, da die o. 

g. Strukturen bereits vollständig beseitigt worden sind. Inwieweit artenschutzrechtliche Verbote 

dabei berücksichtigt worden sind, kann nicht mehr beurteilt werden. 
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3. Ortsrandeingrünung 

„Zur erforderlichen Einbindung in die Umgebung wird entlang der Südgrenze des Baugebietes 

ein mind. 3 m breiter Grünstreifen festgesetzt. Hier ist eine abschnitts- und gruppenweise Be-

pflanzung auf mind. 80% der südlichen Grundstückslänge mit Sträuchern und Heistern (mind. 

1-reihig) vorgesehen.“ 

Aus den folgenden beiden Gründen ist eine mind. zweireihige Heckenpflanzung erforderlich: 

• Im derzeit gültigen Landschaftsplan ist entlang der Ostgrenze des Vorhabengebiets sowie 

nach Westen das Entwicklungsziel „Vernetzung von Lebensräumen durch Anlage von Ge-

hölzpflanzungen“ formuliert. Die bisher auf dem Grundstück vorhandenen Gehölze erfüll-

ten diese Funktion. An der Ostseite entfällt diese Vernetzungsachse nun vollständig. Um 

zumindest teilweise (im Süden) eine Lebensraumfunktion zu gewährleisten, ist die vorge-

sehene Hecke zweireihig umzusetzen. 

• Das Vorhabengebiet ist nach Süden weit einsehbar (siehe Abb. 5), sodass die Hecken-

pflanzung eine geeignete Vermeidungsmaßnahme hinsichtlich der Auswirkungen auf das 

Landschaftsbild sowie eine angemessene Ortsrandeingrünung darstellen muss. 

 

 
Abb. 5: Blick auf das Vorhabengebiet von der SR8 aus (Richtung Norden, Quelle: Google Street View). 

 

 

5. Belange des Bodenschutzes 
 

Aus bodenschutzrechtlicher Sicht bestehen keine Einwände. 
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Hinweise: 

• Die DIN 19639 „Bodenschutz bei Planung und Durchführung von Bauvorhaben“ ist zu 
beachten, um den Verlust von Bodenfunktionen der später nicht überbauten Fläche zu 
vermeiden. 
 

• Bodenmanagement 
Aus Zeit- und Kostenersparnisgründen wird ein Bodenmanagement angeraten, um für 
den vorhandenen überschüssigen Boden eine Verwertungsmöglichkeit zu finden bzw. 
die Beseitigung/Deponierung zu planen. 
Es ist zu beachten, dass Bodenmaterial, welches für keinen unmittelbar neuen Ver-
wendungszweck (Verwertung) bestimmt ist zu Abfall wird. 
Oberboden kann ggf. für Geländeauffüllungen auf Ackerflächen bis 60 Bodenpunkte 
verwendet werden – max. Auffüllhöhe 20 cm. 
Siehe auch Informationen dazu: 
Flyer Geländeauffüllung https://www.landkreis-straubing-bogen.de/media/14542/flyer-
auf-und-einbringen-von-materialien-auf-oder-in-den-boden-kompakt-erklaert.pdf 

 

 

6. weitere, vom Landratsamt zu vertretende Belange: 
 

Zu o.a. Bauleitplanung bestehen aus bodendenkmalpflegerischer, straßenbau- und verkehrs-

technischer sowie aus siedlungshygienischer Sicht keine Einwände. 

 

Auf Art. 8 Abs. 1 und 2 des Bayer. Denkmalschutzgesetzes wird hingewiesen. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

Bergmaier 

Regierungsrat 
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